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Die Verordnung Aber Rückerstattung
bezahlten Militärpflichtersatzes in Fällen

von Dienstnachholung.

(Korrespondenz.)
Es gibt in unsrer Militärhierarchie

Gesetzesbestimmungen und Verordnungen, die immer
und immer wieder Veranlassung zu Reklamationen,
Rekursen und Beschwerden geben und, wenn dann
die betreffenden Beschwerdeführer nicht zu ihrem
Rechte kommen, Misstimmung verursachen.

Diese Verstimmung äusserst sich alsdann in
Zeitungsartikeln und kommt namentlich bei
Abstimmungen über Militärgesetze zur Geltung.
Eine solche Verordnung ist diejenige vom
24. April 1885 über Rückerstattung bezahlten

Militärpflichtersatzes in Fällen von Dienstnachholung.

Eine Reihe von Offizieren, Unteroffizieren und
Soldaten, die die gesetzlich vorgeschriebene
Dienstpflicht im Auszuge voll und ganz bestanden
haben, glauben, ein Recht auf Rückzahlung eines
früher bezahlten Militärpflichtersatzes zu haben,
und werden von allen Instanzen abgewiesen, was
die Leute sehr verstimmt.

Eine grössere Zahl von Dienstpflichtigen besteht
nämlich die Rekrutenschule nicht in dem Jahre,
in welchem sie das 20. Altersjahr erreichen,
sondern ein, zwei, manchmal auch mehrere Jahre
später, sei es, weil sie von der sanitarischen
Untersuchungskommission zurückgestellt worden
waren, oder sich im Ausland aufgehalten hatten.
Diese Dienstpflichtigen müssen für die Jahre vor

der Rekrutenschule den Militärpflichtersatz
bezahlen, sind aber gleichwohl verpflichtet, wie die

andern Dienstpflichtigen, die die Rekrutenschule im
20. Altersjahr bestehen, während ihrer Auszugszeit
die volle Zahl der gesetzlich vorgeschriebenen
Wiederholungskurse zu absolvieren. Verlangt nun nach

vollendeter Auszugsdienstzeit ein solcher
Dienstpflichtiger die vor der Rekrutenschule bezahlten
Militärsteuern zurück, so werden ihm nur die
Steuern für diejenigen Jahre zurückerstattet, für
welche er wiederholungspflichtig war,' nicht aber

diejenige, die er im 20. Altersjahr bezahlt hatte,
in dem er normalerweise hätte die Rekrutenschule

bestehen sollen.
Zwei Beispiele mögen die Praxis erläutern:
Füsilier B ist 1880 geboren, besteht die

Rekrutenschule im Jahre 1900; seine Einheit hat
im Jahre 1901 Wiederholungskurs. Füsilier B
wird aber von demselben dispensiert und zahlt
Militärpflichtersatz. Am Schluss der Dienstzeit im
Auszuge holt B den 1901 versäumten
Wiederholungskurs nach und erhält anstandslos den pro
1901 bezahlten Militärersatz zurück.

Der Füsilier M ist auch 1880 geboren, aber
ein Jahr zurückgestellt und bezahlt pro 1900

Militärpflichtersatz. Im Jahre 1901 besteht er
die Rekrutenschule und den Wiederholungskurs
und leistet im Auszuge genau die gleiche Zahl

von Wiederholungskursen wie der Füsilier B.
Füsilier M verlangt am Schluss seiner

Auszugdienstzeit den pro 1900 bezahlten
Militärpflichtersatz zurück, wird abgewiesen und erhält
auf Rekurs hin vom Bundesrate folgenden
Entscheid :

„Nach bundesrätlicher Verordnung vom
24. April 1885, erläutert durch das

Kreisschreiben des Bundesrates vom 20. September
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